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 Veröffentlicht am 21.07.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §184 Abs1;

EStG 1988 §16 Abs1;

Rechtssatz

Mangels beweiskräftiger Unterlagen über die Zahl und die Dauer der beru<ichen Gespräche ist die AbgBeh gehalten,

den beru<ich veranlaßten Anteil an den gesamten Telefonkosten des privaten Anschlusses des AbgP< zu schätzen

(Hinweis E 20.12.1994, 90/14/0229).
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